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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB ALB Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.1.1 Im Zusammenhang mit dem Befahren von 
Straßen mit Abfallsammelfahrzeugen sind 
neben der Straßenverkehrsordnung 
(StVO) auch einschlägige Unfallverhü-
tungsvorschriften (UVV) bzw. Berufsge-
nossenschaft-Vorschriften zu beachten: 
DGUV Vorschrift 43, 44 „Müllbeseitigung“, 
DGUV Information 214-033, DGUV-Re-
geln 114-60170) sowie die Richtlinie für 
die Anlage von Stadtstraßen, RASt 06 
(Stand: 15.12.2008). 
Somit bitten wir, die nachstehend genann-
ten Punkte in Ihren Planungen zu berück-
sichtigen: 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

 

A.1.1.1 Die Straße muss ausreichend tragfähig 
sein, d. h. sie muss für das zulässige Ge-
samtgewicht eines Müllfahrzeuges von 
28 t ausgelegt sein. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

A.1.1.2 Der befahrbare Teil der Straße muss so 
breit sein, dass der Fahrer einen ausrei-
chenden Sicherheitsabstand von Bö-
schungsrändern (Absturz- bzw. Umsturz-
gefahr) einhalten kann. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

A.1.1.3 Die Straßen müssen an ihren Banketten 
so gestaltet sein, dass ein seitliches Abrut-
schen oder Umstürzen von Fahrzeuge 
verhindert ist. Dies gilt besonders in der 
Nähe von Böschungen und Gräben. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

A.1.1.4 In das Fahrzeugprofil (Regelmaße: 4 m 
Höhe, 2,55 m Breite) dürfen auch in 
Durchfahrten, Kurven etc. keine Gegen-
stände wie z. B. Hausdächer, starke 
Baumäste etc. hineinragen. Besteht durch 
Straßenunebenheiten die Gefahr, dass bei 
Seitenneigung des Aufbaues im Fährbe-
trieb das Abfallsammelfahrzeug mit festen 
Bauten kollidiert, so muss das freizuhal-
tende Durchfahrtsprofil breiter als 2,55 m 
sein. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

 

A.1.1.5 Die Durchfahrtsbreite von Straßen und 
Wegen muss für Müllfahrzeuge mindes-
tens 3,55 m (bei Straßen mit 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der 
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Begegnungsverkehr; 4,75 m) betragen. 
Besonders in dichtbesiedelten Neubauge-
bieten kommt es vor, dass parkende Fahr-
zeuge die Durchfahrt blockieren. Hier sind 
Fahrbahnschraffierungen, Parkverbote 
oder markierte Parkflächen hilfreich. 

Genehmigungsplanung und der Ausführungspla-
nung berücksichtigt. 

 

A.1.1.6 Die Radien der zu befahrenden Straßen 
sollten so dimensioniert sein, dass ein 
11 m langes Fahrzeug ungehindert in eine 
Querstraße abbiegen kann. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

A.1.1.7 Gefällstrecken dürfen nur dann befahren 
werden, wenn das Abfallsammelfahrzeug 
sicher gebremst werden kann. Dabei ist 
auch die Straßenoberfläche (Sand, Schot-
ter, Eis, Schnee, etc.) und die Tatsache zu 
berücksichtigen, dass der Schwerpunkt ei-
nes Abfallsammelfahrzeugs wesentlich 
höher und weiter hinten liegt, als bei einem 
gewöhnlichen LKW. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

 

A.1.1.8 Eventuelle Bodenschwellen sind so anzu-
legen, dass sie von den Müllfahrzeugen 
problemlos überfahren werden können. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

A.1.1.9 Besondere Bedingungen beim Rückwärts-
fahren mit dem Abfallsammelfahrzeug: 

- Das Rückwärtsfahren und das Zurück-
setzen mit Müllfahrzeugen stellen so 
gefährliche Verkehrsvorgänge dar, 
dass sie nach Möglichkeit zu vermei-
den sind. In Sackstraßen sollte daher 
für ausreichend Wendemöglichkeiten 
gesorgt werden. Dies kann durch ent-
sprechend große Wendeplatten bzw. 
Wendehämmer (für 3-achsige Müll-
fahrzeuge) erreicht werden. 

- Ist das Rückwärtsfahren mit dem Müll-
fahrzeug nicht zu umgehen, sind fol-
gende Punkte bei der Planung zu be-
rücksichtigen: 

- Beiderseits des Müllfahrzeuges muss 
jederzeit ein Sicherheitsabstand zu al-
len Objekten von mindestens 0,5 m 
über die gesamte Rückfahrstrecke ge-
währleistet sein. 

- Die zurückzulegende Strecke darf 
nicht länger als 150 m sein. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 
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A.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 410 Baurecht und Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.2.1 Durch die geplante Darstellung einer 
Wohnbaufläche nach § 1 Ziffer 1 BauNVO 
unmittelbar angrenzend an eine ebenfalls 
geplante gewerbliche Baufläche nach § 1 
Ziffer 3 BauNVO wird der Trennungs-
grundsatz des § 50 BImSchG berührt. Da-
nach sind dem Wohnen dienende Gebiete 
anderen Gebieten so zuzuordnen, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen auf die 
Wohngebiete soweit wie möglich vermie-
den werden. Zwar kann der Trennungs-
grundsatz des § 50 BImSchG als Abwä-
gungsdirektive im Rahmen der planeri-
schen Abwägung durch andere Belange 
von hohem Gewicht überwunden werden. 
Allerdings ist u.E. noch nicht nachvollzieh-
bar belegt, aus welchen Gründen allein 
dieser Standort für die geplante Wohnbau-
fläche in Betracht kommt. Hierzu sollten 
noch detailliertere Angaben zu etwaigen 
Standortalternativen in Wohnlagen erfol-
gen. Eine Überlegung könnte u.U. sein, 
die Wohnbaufläche in die Planungen für 
den Bereich „Wohnhof V“ (6. FNP-Ände-
rung) aufzunehmen. 

Dies wird berücksichtigt. 

In der Begründung werden noch detailliertere Anga-
ben zu etwaigen Standortalternativen in Wohnlagen 
erfolgen.  

Der 5. Wohnhof eignet sich vom zeitlichen Ablauf 
nicht für die Flüchtlingsunterbringung. Erst nach Ab-
lauf der Standzeit der Containerunterkunft kann der 
Bedarf für eine Flüchtlingsunterbringung geprüft 
werden. Die Grundstückvergabe im 5. Wohnhof wird 
jedoch vor Ablauf der Standzeit der Container erfol-
gen.  

A.2.2 Das im Trennungsgrundsatz enthaltene 
Optimierungsgebot verpflichtet den Pla-
nungsträger darüber hinaus dafür Sorge 
zu tragen, dass im Fall benachbarter, mit-
einander unverträglicher Nutzungen durch 
planerische Maßnahmen entstehende 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
des § 3 BImSchG nicht hervorgerufen 
werden können. Es wurde bereits erkannt, 
dass die Lage an der vielbefahrenen Lan-
desstraße L126 und in unmittelbarer Um-
gebung zu den geplanten gewerblichen 
Nutzungen im Bereich „Fischerrain III“ 
eine besondere Sensibilität bei der Bebau-
ung erfordert (vgl. Ziffer 5.2 der Begrün-
dung). Nach Ansicht des Planungsträgers 
kann die Konfliktlage „vor allem durch die 
Festsetzung der unmittelbar angrenzen-
den Gewerbegrundstücke als einge-
schränktes Gewerbegebiet gut bewältigt 
werden". Mit der im parallelen Bebauungs-
planverfahren zur Offenlage 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan berücksichtigt. 
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angekündigten schallschutztechnischen 
Untersuchung wird die immissionsschutz-
rechtliche Verträglichkeit der Planung im 
weiteren Verlauf aufzuzeigen sein. 

A.2.3 In Ziffer 6.1 und Ziffer 8.3. der Begründung 
bitten wir, auf die hier vorliegende 7. Än-
derung des Flächennutzungsplans abzu-
stellen, nicht wie irrtümlich geschehen auf 
die 6. Änderung. Die 6. Änderung betrifft 
die geplante Darstellung einer anderen 
Wohnbaufläche (Wohnhof V), die für die 
o.g. Textpassagen ersichtlich nicht von 
Relevanz ist. 

Dies wird berücksichtigt. 

In Ziffer 6.1 und Ziffer 8.3. der Begründung wird auf 
die hier vorliegende 7. Änderung des Flächennut-
zungsplans abgestellt.  

A.2.4 Bei der Erstellung des zeichnerischen 
Deckblatts, das auf dem Flächennut-
zungsplan angebracht werden soll, bitten 
wir darauf zu achten, dass eine Zuordnung 
zu dem 7. Änderungsverfahren möglich 
ist, etwa durch eine angehängte „Fahne“. 
Da es sich bei dem anzubringenden Deck-
blatt um die eigentliche Änderung des 
Bauleitplans handelt, sollten dort auch 
Platzhalter für die Verfahrensvermerke 
vorgesehen werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Auf dem zeichnerischen Deckblatt wird eine Zuord-
nung zu dem 7. Änderungsverfahren inklusive Platz-
halter für die Verfahrensvermerke kenntlich ge-
macht.  

A.2.5 Im Rahmen der Offenlage sind die nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veröffentli-
chenden Unterlagen und der Inhalt der Be-
kanntmachung über das zentrale Internet-
portal des Landes unter www.uvp-ver-
bund.de zugänglich zu machen (vgl. § 3 
Abs. 2 Satz 5 Hs. 2 BauGB). Gleiches gilt 
gemäß den §§ 6a Abs. 2, 10a Abs. 2 
BauGB für die in Kraft getretene Planung. 

Dies wird berücksichtigt. 

Im Rahmen der Offenlage werden die nach § 3 Abs. 
2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen 
und der Inhalt der Bekanntmachung über das zent-
rale Internetportal des Landes unter www.uvp-ver-
bund.de zugänglich gemacht. 

A.2.6 Die Begründung ist zu gegebener Zeit auf 
den Stand der endgültigen Planung unter 
Berücksichtigung des Abwägungsergeb-
nisses zu bringen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird zu gegebener Zeit auf den 
Stand der endgültigen Planung unter Berücksichti-
gung des Abwägungsergebnisses gebracht. 

A.2.7 Wir bitten um weitere Beteiligung am Ver-
fahren und zu gegebener Zeit um Über-
mittlung einer Ergebnismitteilung zu den 
von uns ggf. vorgetragenen Anregungen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Eine weitere Verfahrensbeteiligung wird zugesi-
chert. 

http://www.uvp-verbund.de/
http://www.uvp-verbund.de/
http://www.uvp-verbund.de/
http://www.uvp-verbund.de/
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A.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 420 Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachge-
setzlicher Regelungen, die im Regelfall 
nicht überwunden werden können: 

 

A.3.1 Der Gemeindeverwaltungsverband Drei-
samtal beabsichtigt, den wirksamen Flä-
chennutzungsplan punktuell zu ändern. 
Grund hierfür ist der Bedarf an Gewerbe-
grundstücken, der eine geplante Erweite-
rung des Gewerbegebiets Fischerrain er-
forderlich macht. Zudem sollen Flächen 
für eine Schule und eine Geflüchtetenun-
terkunft ausgewiesen werden. 

Die Änderung des Flächennutzungsplans 
erfolgt zeitgleich mit der Aufstellung des 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet Fischer-
rain III“ im Parallelverfahren. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.3.2 Der aktuell wirksame FNP (letzte Aktuali-
sierung am 09.11.2012) stellt den Pla-
nungsbereich als landwirtschaftliche Flä-
che dar. Die planungsrechtliche Sicherung 
der geplanten Gewerbe-, Wohn- und Son-
dernutzung im Bebauungsplan soll durch 
die Festsetzung eines Gewerbegebiets 
bzw. eines eingeschränkten Gewerbege-
biets nach § 8 BauNVO, eines Allgemei-
nen Wohngebiets nach § 4 BauNVO so-
wie eines Sondergebiets nach § 11 
BauNVO erfolgen. 

Die Belange des Naturschutzes werden im 
Rahmen des BPL-Verfahrens durch das 
Büro Anne Pohla aus Freiburg in einem 
Umweltbericht erarbeitet. Für die FNP-Än-
derung liegt zur frühzeitigen Beteiligung 
ein Scoping-Papier in Form eines Flächen-
steckbriefs vor. 

Das Plangebiet liegt vollständig im Natur-
park Nr. 6 „Südschwarzwald“ und grenzt 
im Westen direkt an das Landschafts-
schutzgebiet „Zartener Becken“ (Nr. 
3.15.010). Im Scoping- Papier wird auf-
grund der Vorbelastung durch die stark be-
fahrenen Straßen B 31 und L 126 sowie 
die vorhandenen Gewerbegebiete ein ge-
ringes Konfliktpotenzial hinsichtlich der 
Lage am Ortsrand angenommen. Im 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan berücksichtigt. 
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Rahmen der Offenlage des BPL sollen 
noch Pflanzempfehlungen ergänzt wer-
den. Wir gehen davon aus, dass die im 
Scopingpapier genannten Maßnahmen 
zur Eingrünung dort aufgeführt sein wer-
den. 

Die artenschutz- und naturschutzrechtli-
che Eingriffsbewältigung wird auf Ebene 
des parallel aufgestellten Bebauungsplans 
abgearbeitet. Daher wird an dieser Stelle 
auf die Stellungnahme im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungs-
plan Fischerrain III verwiesen. 

A.3.3 Verpflichtung nach § 22 NatSchG zur Er-
stellung von Biotopverbundplänen 

Durch das Gesetz zur Änderung des Na-
turschutzgesetzes und des Landwirt-
schafts- und Landeskulturgesetzes vom 
23.07.2020 (GBl. vom 30.07.2020, S 651) 
wurde u.a. der § 22 NatSchG geändert. 
Wir weisen darauf hin, dass gemäß der 
Neufassung des § 22 Abs. 2 NatSchG alle 
öffentlichen Planungsträger bei ihren Pla-
nungen und Maßnahmen die Belange des 
Biotopverbundes zu berücksichtigen ha-
ben. 

Für die Umsetzung dieser Verpflichtung 
haben die Gemeinden, für ihr Gebiet, auf 
Grundlage des Fachplanes Landesweiter 
Biotopverbund einschließlich des General-
wildwegeplans (vgl.: https://www.lubw.ba-
den-wuerttemberg.de/natur-und-land-
schaft/biotopverbund) Biotopverbund-
pläne zu erstellen, oder ihre Landschafts- 
oder Grünordnungspläne anzupassen. 

Der auf der nebenstehend genannten website der 
LUBW dargestellte Biotopverbund betrifft den Be-
reich der Bäche unterhalb der Hangkante entlang 
der Südwest-Grenze des Geltungsbereiches der 
FNP-Änderung und des Bebauungsplans. Die rele-
vanten Biotopverbundflächen mittlerer und feuchter 
Standorte beginnen somit in einem Abstand von ca. 
75 m vom Plangebiet. Es ist davon auszugehen, 
dass sie nicht betroffen sind. Ein entsprechender 
Hinweis wird in den Umweltbericht aufgenommen. 

Der Gemeinderat hat den Beschluss für eine solche 
Biotopverbundplanung gefasst.  

A.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 430/440 Umweltrecht / Wasser und Boden 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.4.1 Wasserversorgung/Grundwasser-
schutz 

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone IIIB 
des rechtskräftig festgesetzten Wasser-
schutzgebietes 315117 der bnNETZE, der 
Gemeinde Kirchzarten, der Gemeinde 
Stegen und des Wasserversorgungsver-
bandes (WVV) Himmelreich im Zartener 
Becken. Auf die Rechtsverordnung des 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan berücksichtigt. 

 

https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/biotopverbund
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/biotopverbund
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/biotopverbund
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Regierungspräsidiums Freiburg von 
03.02.1992 wird hingewiesen. 

A.4.2 Abwasserbeseitigung/Regenwasserbe-
handlung 

Für die Erweiterung ist entsprechend des 
DWA-A 102 eine Wasserhaushaltsbilanz 
zu erstellen. Weitere Details können der 
Stellungnahme zum BBP entnommen 
werden. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan berücksichtigt. 

 

A.4.3 Oberflächengewässer/Gewässerökolo-
gie/Hochwasserschutz/Starkregen 

Die Gemeinde Kirchzarten lässt derzeit ein 
Starkregenrisikomanagementkonzept 
durch ein Fachbüro erstellen. 

Sofern es für den überplanten Bereich, 
nach den bislang vorliegenden Ergebnis-
sen des Starkregenrisikomanagement-
konzeptes, eine Betroffenheit gibt, ist dies 
in der Abwägung zur Aufstellung der Bau-
leitplanung zu berücksichtigen. 

 

 

Die Erarbeitung eines Starkregenrisikomanage-
mentkonzepts wird voraussichtlich im April 2026 ab-
geschlossen sein. Der überplante Bereich ist bisher 
nicht bei Starkregenereignissen betroffen bzw. ge-
fährdet.   

A.5 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 450 Gewerbeaufsicht 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.5.1 Erdmassenausgleich 

Im Sinne einer Abfallvermeidung und -Ver-
wertung sowie im Sinne des Boden- und 
Klimaschutzes soll im Planungsgebiet 
gem. § 3 Abs. 3 LKreiWiG ein Erdmassen-
ausgleich erfolgen (zum Beispiel durch 
Geländemodellierung), wobei der Baugru-
benaushub vorrangig auf den Grundstü-
cken verbleiben und darauf wieder einge-
baut werden soll, soweit Dritte dadurch 
nicht beeinträchtigt werden. 
Für den Fall, dass ein Erdmassenaus-
gleich nicht möglich sein sollte, sollten die 
Gründe hierfür in der Begründung zum Be-
bauungsplan bzw. im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan dargelegt werden. So-
fern ein Erdmassenausgleich im Bereich 
des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans nicht möglich ist, sind überschüssige 
Erdmassen anderweitig zu verwerten. 
Diesbezüglich sollte die Gemeinde selbst 
Maßnahmen ermitteln. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

 

A.5.2 Durch die geplante Erweiterung der Ge-
werbeflächen ist mit zusätzlichen 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan berücksichtigt. 
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Lärmemissionen und Emissionen in die 
Luft (siehe mögliche Nutzer in Tabelle 6 
der Begründung) zu rechnen, die Konflikte 
zwischen Gewerbe und den bestehenden 
Wohn- und Mischgebiete auslösen kön-
nen. Diese Problematik sollte in geeigne-
ter Weise auf Bebauungsplanebene über-
prüft werden. 

 

A.5.3 Von Seiten der Gewerbeaufsicht bestehen 
keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die vorliegende Planung. Die Gewerbeauf-
sicht hat keine ergänzenden Anregungen 
oder Hinweise vorzutragen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 520 Brand- und Katastrophenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.6.1 Zur Sicherstellung der Löschwasserver-
sorgung ist nach dem DVGW Arbeitsblatt 
405 eine Wassermenge von 96 m³/h über 
mindestens zwei Stunden erforderlich. Un-
terflur-Hydranten sind durch Hinweisschil-
der nach DIN 4066 und zusätzlich auf den 
Verkehrsflächen so kenntlich zu machen, 
dass sie nicht zugestellt werden. Hydran-
ten sind so anzuordnen, dass die Ent-
nahme von Wasser jederzeit leicht mög-
lich ist. Als Grundlage sind die DVGW-Ar-
beitsblätter W 331 und W 400 zu beach-
ten. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

 

A.7 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 530 Wirtschaft und Klima 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Beabsichtigte eigene Planungen und 
Maßnahmen , die den o.g. Plan berüh-
ren können, mit Angabe des Sachstan-
des: 

 

A.7.1 Die Gemeinde Kirchzarten hat ihre kom-
munale Wärmeplanung abgeschlossen 
und auf der Website veröffentlicht. Die 
Darstellungen in Wärmeplänen sowie die 
Entscheidung über die Ausweisung als 
Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wär-
menetzen oder als Wasserstoffnetzaus-
baugebiet gemäß § 26 des Wärmepla-
nungsgesetzes sind fortan bei der Aufstel-
lung von Bauleitplänen zu berücksichtigen 
(§ 1 Abs. 7g BauGB). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Wärmeplanung ist aktuell nicht vorgesehen.  

 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
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mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

A.7.2 Im Scoping-Papier wird der Belang Klima 
unzureichend behandelt. Mit Blick auf die 
geplanten Nutzungen, insbesondere Ein-
richtungen für vulnerable Gruppen wie 
Kinder und Flüchtlinge, ist die Temperatur 
der relevante Parameter. Aus fachlicher 
Sicht empfehlen wir, auf die Tempera-
turerhöhung einzugehen, die Erheblichkeit 
mit mittel zu bewerten und die Notwendig-
keit von Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen zu ergänzen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Hinweise werden im Umweltbericht aufgenom-
men. 

A.8 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 580 Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.8.1 Diese Flächen sind gemäß der 2022 über-
arbeiteten Flurbilanz von Baden-Württem-
berg überwiegend der „Vorbehaltsflur I“ 
zuzuordnen, es handelt sich dabei um 
hochwertige landwirtschaftlichen Produkti-
onsflächen. Ausschlaggebend für die Ein-
stufung in diese Kategorie sind neben der 
guten Bodenqualität in weitgehend ebener 
Lage in Verbindung mit den günstigen kli-
matischen Bedingungen die gute Erschlie-
ßung mit Wirtschaftswegen. Auf solchen 
Gunststandorten können entsprechende 
Erträge mit verhältnismäßig geringem Auf-
wand erwirtschaftet werden, die an 
schlechteren Standorten sowohl aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht (erhöhter Ar-
beitsaufwand) als auch mit erhöhter Um-
weltbelastung (höherer Dünge- und Pflan-
zenschutzmittelaufwand) teuer erkauft 
werden müssen. Standorte der Vorbe-
haltsflur I sind der landwirtschaftlichen 
Produktion vorzuhalten. Eine Fremdnut-
zung sollte aus agrarstruktureller Sicht 
ausgeschlossen bleiben.  

Der Planbereich wird überwiegend derzeit 
landwirtschaftlich für den Anbau von 
Ackerfutter genutzt. Ein Rinderhalter ver-
liert mit Planumsetzung über 59 % seiner 
Ackerfutterfläche bzw. fast 3 % seiner Be-
triebsfläche. Ein weiterer Rinderhalter ver-
liert mit Planumsetzung über 14 % seiner 
Ackerfutterfläche bzw. über 3 % seiner Be-
triebsfläche. Vorsorglich weisen wir darauf 

Die Bebauungsplangebiete „Gewerbegebiet Fi-
scherrain“ und „Gewerbegebiet Fischerrain II“ sind 
bereits nahezu vollständig aufgesiedelt. Aufgrund 
der anhaltenden und dringenden Nachfrage an Ge-
werbegrundstücken soll das Gebiet Fischerrain er-
neut erweitert werden.  

Aufgrund der positiven Entwicklung und der damit 
steigenden Schülerzahlen benötigt die Freie Schule 
weitere Flächen für künftig erforderliche bauliche 
Entwicklungen. Die Gemeinde Kirchzarten unter-
stützt das reformpädagogische Konzept der Freien 
Schule und ermöglicht der Schule eine Entwicklung 
an einem neuen Standort innerhalb des Plangebiets 
in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Standort. 

Ebenso beabsichtigt die Gemeinde Kirchzarten im 
Westen des Gewerbegebiets Fischerrain III die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für dauerhaften 
Wohnraum für Geflüchtete und Menschen mit pre-
kären Wohnsituationen zu schaffen.  

Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich der An-
lass, Ziel und Zweck für die vorliegende punktuelle 
Änderung des Flächennutzungsplans.  
 
Es sind zudem im Talboden des Dreisamtals im 
Gemeindegebiet von Kirchzarten keine Alternativ-
standorte möglich, da in den unbebauten Berei-
chen des Dreisamtals in Kirchzarten überall eine 
vergleichbare Bodengüte vorliegt.  
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hin, dass ab 5 % Flächenverlust eine Be-
triebsgefährdung vorliegen kann und ab 8 
-10% Flächenverlust eine Existenzgefähr-
dung allgemein festgestellt wird. 

A.8.2 Die an das Plangebiet angrenzenden Flä-
chen werden weiterhin landwirtschaftlich 
genutzt. Auch unter Einhaltung der guten 
fachlichen Praxis entstehen durch die Be-
wirtschaftung Emissionen wie Staub, Ge-
rüche und Lärm. Diese sind als ortsüblich 
hinzunehmen, solange die Grenzwerte der 
TA Luft nicht überschritten werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Im Flächensteckbrief wird auf die angrenzenden 
landwirtschaftlich genutzten Flächen hingewiesen. 

A.8.3 Folgende Hinweise sollten im Flächen-
steckbrief für das Bebauungsplanverfah-
ren aufgenommen werden: 

• Bei der geplanten Inanspruchnahme 
landwirtschaftlich genutzter Flächen für 
Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen ist 
gemäß § 15 Abs. 6 NatSchG die zu-
ständige Landwirtschaftsbehörde bei 
der Auswahl der Flächen frühzeitig d.h. 
noch in der Findungsphase zu beteili-
gen. 

• Bei der Festsetzung von externen Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen ist ge-
mäß § 15 Abs. 3 BNatSchG auf agrar-
strukturelle Belange Rücksicht zu neh-
men. Insbesondere sind für die land-
wirtschaftliche Nutzung besonders ge-
eignete Böden nur im notwendigen Um-
fang in Anspruch zu nehmen. 

• Die Erhaltung und Gestaltung einer 
ausreichenden Erschließung der land-
wirtschaftlichen Feldflur ist zu sichern. 

Dies wird berücksichtigt. 

Im Flächensteckbrief wird auf die drei genannten 
Punkte hingewiesen. 

A.9 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 650/660 Untere Straßenverkehrsbehörde 
und Landkreis als Straßenbaulastträger 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Beabsichtigte eigene Planungen und 
Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren 
können, mit Angabe des Sachstandes: 

 

A.9.1 Die im Plan dargelegte Zuführung zum 
Plangebiet ist Gegenstand einer Machbar-
keitsstudie für die Radschnellweganbin-
dung von Kirchzarten. Eine Aussage zum 
Sachstand kann noch nicht abgegeben 
werden. Grundsätzlich ist daher anzumer-
ken, dass mit einem anderen Zuschnitt der 
bebaubaren Bereiche eine optionale An-
bindung des Plangebietes an die L123/ 
B31 AS Kirchzarten ermöglicht werden 
könnte. Mit dieser Anbindung könnte ein 

Eine optionale Anbindung des Plangebietes an die 
L126/ B31 AS Kirchzarten soll aus Sicht der Ge-
meinde nicht ermöglicht werden, damit kein Durch-
gangsverkehr von der Umgehungsstraße (L126 und 
L127) in das Gewerbegebiet hineingeführt wird und 
das Gewerbegebiet nicht als Abkürzung für den 
Durchgangsverkehr genutzt werden kann.  

Ein Grunderwerb lediglich für den Straßenbau und 
die damit einhergehende Beeinträchtigung der 
Landwirtschaft ist zudem unverhältnismäßig.  
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Großteil des Verkehrs für das angren-
zende Gewerbegebiet aufgenommen wer-
den, was zu einer deutlichen Verkehrsent-
lastung führen würde. 

A.10 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
(Schreiben vom 09.07.2025) 

A.10.1 Die Gemeinde Kirchzarten ist im Regional-
plan Südlicher Oberrhein als Siedlungsbe-
reich Gewerbe (PS 2.4.2.2 Abs. 1 (Z) fest-
gelegt. Für die Ermittlung des Gewerbeflä-
chenbedarfs ist der in Plansatz 2.4.2.2 
Abs. 2 (G) dargelegte Orientierungswert 
heranzuziehen. Für die Funktionen Woh-
nen ist die Gemeinde Kirchzarten eben-
falls als Siedlungsbereich festgelegt (PS 
2.4.1.2 Abs. 1 (Z) Regionalplan Südlicher 
Oberrhein). 

Die in der Begründung enthaltene Be-
darfsbegründung ist aus Sicht der höheren 
Raumordnungsbehörde plausibel und 
nachvollziehbar. 

Es werden keine raumordnerischen Be-
denken vorgetragen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 16.06.2025) 

A.11.1  Geologische und bodenkundliche 
Grundlagen 

 

A.11.1.1 Geologie 

Die lokalen geologischen Verhältnisse 
können der digitalen Geologischen Karte 
von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (Ge-
oLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen 
werden. Nähere Informationen zu den Li-
thostratigraphischen Einheiten bieten die 
geowissenschaftlichen Informationspor-
tale LGRBwissen und LithoLex. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.1.2  Geochemie 

Die geogenen Grundgehalte in den petro-
geochemischen Einheiten von Baden- 
Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer 
abrufbar. Nähere Informationen zu den ge-
ogenen Grundgehalten sind im geowis-
senschaftlichen Informationsportal LGRB-
wissen beschrieben. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.1.3 Bodenkunde 

Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse 
sowie Bewertungen der natürlichen Bo-
denfunktionen nach § 2 Abs. 2 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) können 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 
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in Form der Bodenkundlichen Karten 1 : 50 
000 (GeoLa BK50) eingesehen werden. 

Prinzipiell ist bei Planungsvorhaben ent-
sprechend § 2 Landes-Bodenschutz- und 
Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den 
sparsamen und schonenden Umgang mit 
Boden zu achten. Dies beinhaltet u. a. die 
bevorzugte Inanspruchnahme von weni-
ger wertvollen Böden. Ergänzend dazu 
sollten Moore und Anmoore (u. a. als kli-
marelevante Kohlenstoffspeicher) sowie 
andere Böden mit besonderer Funktion als 
Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
(vgl. LGRBwissen, Bodenbewertung - Ar-
chivfunktion) bei Planvorhaben aufgrund 
ihrer Schutzwürdigkeit möglichst nicht in 
Anspruch genommen werden. 

Bodenkundliche Belange werden im Rah-
men der Anhörung zu konkreten Planun-
gen, wie z. B. Bebauungspläne, beurteilt, 
wenn Informationen zu Art und Umfang 
der Eingriffe vorliegen. Wir empfehlen das 
Schutzgut Boden frühestmöglich in der 
Planung vollumfänglich zu berücksichtig-
ten. 

A.11.2 Angewandte Geologie 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein hydrogeologisches bzw. geotechni-
sches Übersichtsgutachten, Detailgutach-
ten oder ein hydrogeologischer bzw. geo-
technischer Bericht vorliegt, liegen die da-
rin getroffenen Aussagen im Verantwor-
tungsbereich des gutachtenden Ingenieur-
büros. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.2.1 Ingenieurgeologie 

Ingenieurgeologische Belange werden im 
Rahmen der Anhörung zu konkreten Pla-
nungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, 
wenn Art und Umfang der Eingriffe in den 
Untergrund näher bekannt sind. Potenziell 
vorhandene oder nachgewiesene Geoge-
fahren (insbesondere Massenbewegun-
gen und Verkarstungsstrukturen) können 
vorab in der Ingenieurgeologischen Ge-
fahrenhinweiskarte von Baden-Württem-
berg abgerufen werden. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 
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Im Rahmen des Bebauungsplanverfah-
rens hat das LGRB mit Schreiben vom 
16.06.2025 (Az. RPF9-4700-115/48/2) 
zum Planungsbereich folgende ingenieur-
geologische Stellungnahme abgegeben: 

„Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, wird die Übernahme der 
folgenden geotechnischen Hinweise in 
den Bebauungsplan empfohlen: 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungsho-
rizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen.“ 

A.11.2.2 Hydrogeologie 

Die hydrogeologischen Untergrundver-
hältnisse können u. a. dem Hydrogeologi-
schen Kartenwerk des LGRB (1 : 50 000) 
(LGRB-Kartenviewer) und LGRBwissen 
entnommen werden. 

Auf die Lage des Plangebietes in Schutz-
zone IIIB des festgesetzten Wasser-
schutzgebietes „WSG-FEW+KIRCHZAR-
TEN+STEGEN+WVV HIMMELREICH“ 
(LUBW Nr.: 315-117) wird hingewiesen. 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbei-
tung hydrogeologischer Themen durch 
das LGRB statt. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

 

A.11.2.3 Geothermie 

Informationen zu den oberflächennahen 
geothermischen Untergrundverhältnissen 
sind im Informationssystem „Oberflächen-
nahe Geothermie für Baden-Württemberg“ 
(ISONG) hinterlegt. ISONG liefert erste In-
formationen (Möglichkeiten und Ein-
schränkungen) zur geothermischen Nut-
zung des Untergrundes mit Erdwärmeson-
den und Erdwärmekollektoren. Bitte neh-
men Sie vor Verwendung des Informati-
onssystems die Erläuterungen zur Kennt-
nis. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.2.4 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe) Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoff-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

A.11.3 Landesbergdirektion  

A.11.3.1 Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder künstlich geschaffenen Alt-
hohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unter-
irdische Keller) betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.4 Allgemeine Hinweise 

Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung 
von Geologie-Daten nach Geologiedaten-
gesetz (GeolDG) 
Für geologische Untersuchungen und die 
daraus gewonnenen Daten besteht nach 
den Bestimmungen des Geologiedatenge-
setzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht 
gegenüber dem LGRB. Weitere Informati-
onen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzei-
geportal zur Verfügung. 

Weitere Informationsquellen des LGRB im 
Internet 
Informationen zu den Untergrundverhält-
nissen sowie weitere raumbezogene Infor-
mationen können fachübergreifend und 
maßstabsabhängig der LGRBhomepage 
entnommen werden. Bitte nutzen Sie 
hierzu auch den LGRB-Kartenviewer so-
wie LGRBwissen. 

Insbesondere verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster. 

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles 
Merkblatt für Planungsträger. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 8 Forstdirektion 
(Schreiben vom 09.07.2025) 

A.12.1 Im Geltungsbereich der o.g. punkt. 7. Än-
derung des FNP des GVV Dreisamtal liegt 
kein Wald im Sinne von § 2 LWaldG. 
Eine indirekte Betroffenheit (Waldabstand, 
Ausgleichsmaßnahmen) von Waldflächen 
ist ebenfalls derzeit nicht erkennbar. 

Sollten weitere Planungen und Umsetzun-
gen die geltenden forstlichen Rechts-
grundlagen berühren, sind die 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Forstbehörden entsprechend zu unterrich-
ten und anzuhören. 
Vor diesem Hintergrund, sind nach unse-
rem aktuellen Kenntnisstand forstrechtli-
che/-fachliche Belange von dem im Betreff 
bezeichneten Bauleitplanverfahren nicht 
berührt. 

A.13 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 
(Schreiben vom 25.06.2025) 

A.13.1 Das o.g. Verfahren berührt Belange des 
archäologischen Kulturdenkmalschutzes. 
Im Einzelnen sind folgende denkmalrele-
vante Objekte betroffen. 

Gemeinde Kirchzarten - Gewerbegebiet 
Fischerrain III 

• Latenezeitliche Siedlung (Listen-Nr. 6, 
ADAB-Id. 100156388); KD § 2 DSchG) 

• Latenezeitliche Siedlung (Listen-Nr. 4, 
ADAB-Id. 100156489); KD § 2 DSchG 

 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

 

A.13.2 Die Erhaltung von Kulturdenkmalen liegt 
im öffentlichen Interesse. Wir regen an, 
diesem Erhaltungsinteresse im Rahmen 
der weiteren Planungen Rechnung zu tra-
gen. 

Sollten innerhalb der ausgewiesenen 
Denkmalflächen bauliche Bodeneingriffe 
(Erschließungstrassen, Erdaushub, tem-
poräre Baustelleneinrichtungen etc.) erfol-
gen, wird dies zur Zerstörung vorhandener 
Denkmalsubstanz führen. In diesem Falle 
ist der Veranlasser der Zerstörung gem. 
§ 6 S. 2 DSchG zur fachgerechten Unter-
suchung, Bergung und Dokumentation 
des Kulturdenkmals im Rahmen einer ar-
chäologischen Rettungsgrabung verpflich-
tet. Diese kann ggf. mehrere Monate in 
Anspruch nehmen. Eine frühzeitige Betei-
ligung der archäologischen Denkmal-
pflege bei den weiteren Planungen ist er-
forderlich. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 
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Prüffälle bezeichnen Objekte, deren Kul-
turdenkmaleigenschaft noch nicht ab-
schließend geklärt ist. Um Planungssi-
cherheit herzustellen und spätere Bauver-
zögerungen zu vermeiden, sollten frühzei-
tig im Vorfeld von Erschließungs- und 
Neubaumaßnahmen archäologische Vor-
untersuchungen durch das Landesamt für 
Denkmalpflege im Regierungspräsidium 
Stuttgart (LAD) durchgeführt werden. Zu 
Fristen für die Untersuchungen und zur 
Kostenbeteiligung des Veranlassers emp-
fiehlt das Landesamt für Denkmalpflege 
den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung. Wir bitten um frühzeitige 
weitere Beteiligung der archäologischen 
Denkmalpflege, um Verzögerungen im 
weiteren Verfahren zu vermeiden. 

A.13.3 Seitens der Bau- und Kunstdenkmalpflege 
bestehen nach aktuellem Sachstand keine 
Anregungen oder Bedenken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14 Verband Region Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 12.06.2025) 

A.14.1 Die 7. FNP-Änderung umfasst Gewerbe-
fläche (ca. 2,6 ha), Sonderbaufläche 
Schule (ca. 0,6 ha) und Wohnbaufläche 
(ca. 0,5 ha) in Kirchzarten. 
Die Aufstellung des Bebauungsplans „GE 
Fischerrain III" erfolgt im Parallelverfah-
ren. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14.2 Die Gemeinde Kirchzarten ist nach Plan-
satz 2.4.2.2 Abs. 1 (Z) Regionalplan als 
Siedlungsbereich Gewerbe festgelegt. 
Zur Bestimmung des Gewerbeflächenbe-
darfs ist Plansatz 2.4.2.2 Abs. 2 (G) zu-
grunde zu legen. 

Der konkrete Bedarf unter Berücksichti-
gung der noch verfügbaren Bauflächenpo-
tenziale wird unter Ziffer 6 der Begründung 
zur FNP-Änderung plausibel dargelegt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14.3  Die Gemeinde Kirchzarten ist nach Plan-
satz 2.4.1.2 Abs. 1 (Z) Regionalplan als 
Siedlungsbereich Wohnen festgelegt. Zur 
Bestimmung des Wohnbauflächenbedarfs 
ist nach Plansatz 2.4.1.2 Abs. 2 (G) ein Zu-
wachsfaktor von 0,45% als Orientierungs-
wert zugrunde zu legen. 
Bei der Bedarfsermittlung sind auch die 
noch verfügbaren Bauflächenpotenziale 
im Innenbereich sowie noch nicht bebaute 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Flächen in Bauleitplänen angemessen zu 
berücksichtigen. 
Die Bedarfsermittlung wurde nach den o.g. 
Kriterien unter Ziffer 8 der Begründung zur 
FNP-Änderung übersichtlich und nachvoll-
ziehbar dargelegt. 

A.14.4 Die Gemeinde Kirchzarten hat inzwischen 
Zugang zum Online-Portal (Raum+) der 
von uns an das Büro ProRaum Consult be-
auftragten Siedlungsflächenpotenzialer-
mittlung (https://raum-plus.on-
line/de/rvso/plattform). 
Um die dort ermittelten Daten aktuell zu 
halten, sollten die Flächen entsprechend 
dieser FNP-Änderung angepasst werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Gemeinde Kirchzarten hat einen Zugang zum 
Portal erhalten und ist bestrebt, die Daten wie ge-
wünscht zu aktualisieren. 

A.14.5 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine weiteren Hinweise und Einwendun-
gen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.15 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 18.06.2025) 

A.15.1 Wie dargelegt, besteht in Kirchzarten eine 
„anhaltende und dringende Nachfrage“ 
nach gewerblich nutzbaren Grundstücken. 
Die Bebauungsplangebiete „Gewerbege-
biet Fischerrain“ und „Gewerbegebiet Fi-
scherrain II“ sind bereits nahezu vollstän-
dig aufgesiedelt. Daher soll der Bereich Fi-
scherrain erneut nach Westen erweitert 
werden. Hierzu sind selbstverständlich 
keine Bedenken zu äußern, die Ermögli-
chung von Sicherungs- und Weiterent-
wicklungsmöglichkeiten für bereits ortsan-
sässige Betriebe wird besonders begrüßt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.15.2 Neben der zeitgleich laufenden Aufstel-
lung eines Bebauungsplanes, s. unsere 
gestrige Stellungnahme, ist hierzu auch 
der FNP zu ändern. Das Plangebiet hat 
laut Begründung eine Größe von ca. 
3,77 ha. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.15.3 Wie in Ziffer 6.3 der Begründung nachvoll-
ziehbar dargelegt, dürften selbst die nun 
vorgesehenen Gewerbeflächen (wohl ca. 
2,5 ha) bereits nicht auszureichen, um die 
immense Nachfrage befriedigen zu kön-
nen; hinzu kämen ggf. auch gewerbliche 
Interessenten von außerhalb. Wie bereits 
im Bebauungsplanverfahren ist u.a. des-
halb die Frage zu stellen, warum hier nicht 
das gesamte Plangebiet, auch städtebau-
lich deutlich schlüssiger, gewerblich entwi-
ckelt werden sollte! Zudem ist nicht er-
kennbar, dass wie dargelegt die ebenfalls 

Die Lage der Wohnbauentwicklung „Fischerrain III“ 
innerhalb des Gemeindegebietes begründet sich vor 
allem anhand der südlich unmittelbar angrenzenden 
Wohnlagen entlang der Scheffelstraße. Der Ände-
rungsbereich ergänzt die südlich angrenzenden 
Wohnnutzungen, wodurch eine sich auftuende bau-
liche Lücke zwischen den geplanten gewerblichen 
Nutzungen im Bereich „Fischerrain III“ und den 
Wohnlagen an der Scheffelstraße geschlossen wer-
den kann. Darüber hinaus stehen der Gemeinde ak-
tuell und in absehbarer Zeit im Gemeindegebiet 
keine Flächen in ähnlicher Größe und Zuschnitt zur 
Verfügung, auf welchen die dringend benötigen 

https://raum-plus.online/de/rvso/plattform
https://raum-plus.online/de/rvso/plattform
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geplante Flüchtlingsunterkunft unmittelbar 
an Wohnbebauung angrenzen würde, wie 
hierzu argumentiert wird. An das Plange-
biet selbst grenzen, wie der Plan zeigt, bis 
auf eine winzige Ecke im Südosten, hier 
jedoch angrenzend an die geplante 
„Schulfläche“, ausschließlich gewerbliche 
Bauflächen an. Nutzungskonflikte sind 
u.E. nicht ausgeschlossen. 

Es wird dringend empfohlen, die zur Ver-
fügung stehenden aktuellen Flächen des 
Plangebietes ausschließlich für gewerbli-
che Nutzungen vorzuhalten und für die 
beiden anderen geplanten Nutzungen ge-
eignetere Entwicklungsflächen zu suchen 
und bereitzustellen. 

Wohnangebote für Geflüchtete und Menschen in 
prekären Wohnsituationen realisiert werden kann. 
Alternative Standorte kommen für eine geplante 
Wohnbauentwicklung daher nicht in Frage. 

Die geplante Sonderbaufläche Schule für den neuen 
Standort der Freien Schule Dreisamtal grenzt unmit-
telbar an den alten Standort der Freien Schule Drei-
samtal (Am Fischerrain 9) an. Aus städtebaulicher 
Sicht sowie aus organisatorischen und pädagogi-
schen Gründen ist es sinnvoll den neuen Schul-
standort in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Alt-
standort anzusiedeln. Zudem stehen der Gemeinde 
und der Freien Schule aktuell und in absehbarer Zeit 
im Gemeindegebiet keine Flächen in ähnlicher 
Größe und Zuschnitt zur Verfügung, auf welchen der 
dringend benötigte Neubau der Schule realisiert 
werden kann. Daher kommen alternative Standorte 
für die geplante Sonderbaufläche nicht in Frage.  

A.16 Deutsche Telekom Technik GmbH 
(Schreiben vom 26.05.2025) 

A.16.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Im Planbereich befinden sich noch keine 
Telekommunikationslinien der Telekom. 

Die Aufwendungen der Telekom müssen 
bei der Verwirklichung des Bebauungs-
plans so gering wie möglich gehalten wer-
den. 

Deshalb bitten wir, unsere Belange wie 
folgt zu berücksichtigen: 

Zur Versorgung des Plangebietes mit Te-
lekommunikationsinfrastruktur durch die 
Telekom ist die Verlegung neuer Telekom-
munikationslinien im Plangebiet und au-
ßerhalb des Plangebiets erforderlich. 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 

 

A.17 badenovaNETZE GmbH 
(Schreiben vom 05.06.2025) 

A.17.1 Es bestehen keine Einwände zu der 7. Än-
derung des Flächennutzungsplans des 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Gemeindeverwaltungsverbandes Drei-
samtal. 
Zu den Belangen der badenovaNETZE 
GmbH nehmen wir im parallellaufenden 
Bebauungsplanverfahren detailliert Stel-
lung. 

A.18 Netze BW GmbH 
(Schreiben vom 17.06.2025) 

A.18.1 Im Geltungsbereich der o.g. Änderung des 
Flächennutzungsplans unterhalten bzw. 
planen wir keine elektrischen Anlagen und 
keine Gasversorgunganlagen. Wir haben 
daher zum Verfahren keine Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 

Abschließend bitten wir, uns nicht weiter 
am Verfahren zu beteiligen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.19 naturenergie netze GmbH 
(Schreiben vom 28.05.2025) 

A.19.1 Gegen die Änderung des FNP "Gewerbe-
gebiet Fischerrain III“ haben wir keine Ein-
wände. 

Auf dem betroffenen Baugebiet befinden 
sich keine Anlagen der naturenergie netze 
GmbH und wir sind auch nicht Netzbetrei-
ber. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.20 TransnetBW GmbH 
(Schreiben vom 05.06.2025) 

A.20.1 Im geplanten Geltungsbereich der 7. 
punktuellen Änderung des Flächennut-
zungsplans „Gewerbegebiet Fischerrain 
III“ in Kirchzarten betreibt und plant die 
TransnetBW GmbH keine Höchstspan-
nungsfreileitung. 
Daher haben wir keine Bedenken und An-
merkungen vorzubringen. Eine weitere 
Beteiligung am Verfahren ist nicht erfor-
derlich. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.21 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 26.05.2025) 

A.21.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen 

A.21.2 Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen 
nur zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.22 Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht 
(Schreiben vom 27.06.2025) 

A.22.1 Im Bereich der geplanten Gewerbege-
biets-Erweiterung „Gewerbegebiet Fi-
scherrain III“ verläuft ein Verbandssamm-
ler des Abwasserzweckverbandes Breis-
gauer Bucht. Der Sammler hat überörtli-
che Bedeutung und transportiert die Ab-
wässer der Gemeinden Kirchzarten, Bu-
chenbach und Oberried zur Verbandsklär-
anlage. Der Verbandssammler ist mit ei-
nem Schutzstreifen geschützt, welcher 
von jeglicher Bebauung, Baumbepflan-
zung, Mauern, Lagern usw. freigehalten 
werden muss (siehe Anlage). Die 
Schächte müssen jederzeit zur Störungs-
beseitigung, Wartung, Unterhaltung und 
Sanierung anfahrbar sein, auch mit gro-
ßen Spülfahrzeugen (36 to). Auch bei der 
Erstellung von Firmenanlagen bzw. Er-
schließung des Gewerbegebietes darf der 
Betrieb des Verbandssammlers nicht 

Dies wird im Rahmen der planerischen Abschich-
tung im Bebauungsplan sowie im Zuge der Geneh-
migungsplanung und der Ausführungsplanung be-
rücksichtigt. 
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durch den Baustellenbetrieb beeinträchtigt 
werden. Zaunanlagen dürfen die Anfahr-
barkeit der Schächte keinesfalls verhin-
dern bzw. behindern. 

Baumaßnahmen innerhalb des Schutz-
streifens bzw. am Sammler (Anschlüsse, 
Schachtanpassungen...) sind frühzeitig, 
bereits in der Planungsphase, und in en-
ger Abstimmung und nur im Einverneh-
men mit dem Abwasserzweckverband 
Breisgauer Bucht durchzuführen. 

Auf Grund der hydraulischen Auslastung 
des Verbandssammlers ist von der An-
siedlung abwasserintensiver Betriebe ab-
zusehen. 

Unter Einhaltung der genannten Bedin-
gungen stimmt der Abwasserzweckver-
band Breisgauer Bucht der 7. punktuellen 
Änderung des Flächennutzungsplans „Ge-
werbegebiet Fischerrain III“ zu. 
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 320 Gesundheitsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

B.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 470 Vermessung und Geoinformation 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

B.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 510 Forst 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

B.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 540 Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

B.5 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
(Schreiben vom 22.05.2025) 

B.6 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 23.05.2025) 

B.7 Polizeipräsidium Freiburg – Sachbereich Verkehr 
(Schreiben vom 03.06.2025) 

B.8 Stadt Freiburg im Breisgau – Stadtplanungsamt 
(Schreiben vom 30.06.2025) 

B.9 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 5 Umwelt 

B.10 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 83 Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion 

B.11 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 47.1 Straßenplanung 

B.12 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 52 Gewässer und Boden 

B.13 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 54.1-4 Industrie und Gewerbe 

B.14 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 3 Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und 
Lebensmittelwesen 

B.15 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 33 Pflanzliche und tierische Erzeugung 

B.16 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 4 Verkehr 

B.17 Regierungspräsidium Freiburg – Stabsstelle für Energiewende, Windenergie und Klima-
schutz 

B.18 Handelsverband Südbaden e.V. 

B.19 Handwerkskammer Freiburg 

B.20 terranets bw GmbH 

B.21 DB InfraGO AG 

B.22 Eisenbahn-Bundesamt 

B.23 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 

B.24 Energie und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH 

B.25 AG Fledermaus BW e.V. 

B.26 BUND e.V. 

B.27 Landesnaturschutzverband BW 



Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal Stand: 27.11.2025 
7. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplanes 
Kirchzarten - Bereich Gewerbegebiet Fischerrain III  
  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung Seite 25 von 25 

 
 

25-11-27 Abwägung Frühzeitige Beteiligung FNPÄ GE Fischerrain III (25-10-20).docx 

B.28 NaBu Deutschland e.V. 

B.29 NaBu-Gruppe Freiburg e.V. 

B.30 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.31 Bundesnetzagentur 

B.32 Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal 

B.33 Gemeindeverwaltungsverband Staufen-Münstertal 

B.34 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Hinterzarten-Breitnau 

B.35 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Schluchsee 

B.36 Stadt Todtnau 

B.37 Gemeinde Breitnau 

B.38 Gemeinde Buchenbach 

B.39 Gemeinde Feldberg 

B.40 Gemeinde Glottertal 

B.41 Gemeinde Gundelfingen 

B.42 Gemeinde Hinterzarten 

B.43 Gemeinde Kirchzarten – Örtliche Straßenverkehrsbehörde 

B.44 Gemeinde Kirchzarten – FB 5 Abt. Tiefbau 

B.45 Gemeinde Münstertal 

B.46 Gemeinde Oberried 

B.47 Gemeinde Schluchsee 

B.48 Gemeinde Stegen 

 

 

C PRIVATE STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT 

Private Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 


